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Betreff 
 
Benennung von Plätzen nach Ehrenbürgern 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt: 
 
1. Der Platz vor dem Haus Buisdorf wird als „Willi-Schopp-Platz“ benannt. 
 
2. Der Platz vor dem Haus der Nachbarschaft in Hangelar wird als „Franz-Josef-Halm-

Platz“ benannt. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Zur Würdigung der Verdienste der verstorbenen Ehrenbürger der Stadt Sankt Augustin, 
 

• Herrn Willi Schopp 
• Herrn Franz Josef Halm 

 
wird vorgeschlagen die im Beschlussvorschlag genannten Plätze entsprechend zu benen-
nen. 
 
Für den verstorbenen Ehrenbürger der Stadt Sankt Augustin, Herrn Andreas Schmitz, wird 
zu einem späteren Zeitpunkt die Benennung einer geeigneten Örtlichkeit im Ortsteil Nie-
derpleis seitens der Verwaltung vorgeschlagen und dem Rat zur Beschlussfassung vorge-
legt. 
 
 
 
Klaus Schumacher 
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Die Maßnahme 
  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 
 
 


